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Es handelt sich um eine 
Komponente oder 

Baugruppe ! 

nein 

nein 

ja 

ja 

nein 

ja 

Bestimmungen  
EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung 
sind erforderlich ! 
Eine Konformitätsbewertung entsprechend den 
Verfahren in Anhang II oder III der EMV-Richtlinie ist 
durchzuführen. 
Eine schriftliche EG-Konformitätserklärung ist 
abzugeben. 

Eine CE-Kennzeichnung gemäß Artikel 8 der EMV-
Richtlinie ist vorzunehmen. 

Gemäß Artikel 9 der Richtlinie soll jedes Produkt 
durch sonstige Kennzeichnungen eindeutig zu 
identifizieren sein. Zusätzlich müssen in der 
Gebrauchsanweisung Informationen zur Nutzung des 
Produkts enthalten sein.  

Bestimmungen 
EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung 
sind  nicht erforderlich !   
In den technischen Unterlagen sind jedoch u.a. die 
nachstehenden Angaben zu machen:  
- Angaben über die ortsfeste Anlage, für die das 
 Produkt bestimmt ist 
- Angaben über die Merkmale der ortsfesten Anlage 
 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit  
- Angaben über besondere Vorkehrungen beim 
 Einbau des Produkts in die ortsfeste Anlage, damit 
 deren Konformität nicht verloren geht 

- Informationen gemäß Artikel 9, Absätze 1 und 2, 
 zur Identifizierung des Produkts  

Bestimmungen 
EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung 
sind nicht erforderlich ! 

Ortsfeste Anlagen müssen aber die im Anhang I 
der EMV-Richtlinie genannten grundlegenden 
Schutzanforderungen erfüllen. 
Zur Erfüllung der Schutzanforderungen sind 
ortsfeste Anlagen nach den anerkannten Regeln 
der Technik zu installieren. Diese anerkannten 
Regeln der Technik sind in den technischen 
Unterlagen zu dokumentieren, welche für die 
Behörden zur Einsicht bereit gehalten werden 
müssen, solange die ortsfeste Anlage in Betrieb ist.  

 
Ist das  

Produkt für den  
Einbau in eine ortsfeste 

Anlage vorgesehen 
? 

ja 

nein 

nein 

ja 

nein 

nein 

ja 

 
Komponente / 

Baugruppe für den 
Einbau in ein Gerät 

bestimmt ? 

Es handelt sich um ein 
betriebsfertiges Gerät ! 

Es handelt sich um eine 
Kombination betriebs-
fertiger Geräte, die im 
Handel als funktionelle 

Einheit erhältlich ist 
(z.B. System) ! 

Es handelt sich um eine 
Installation ! 

 
Ist das Produkt  

auch im freien Handel 
erhältlich ?

Der Hersteller kann 
frei wählen, welches 

Verfahren er 
anwenden möchte ! 

Es handelt sich um eine   
ortsfeste Anlage ! 

 
Für den  

dauerhaften Betrieb an 
einem vordefinierten Ort 

vorgesehen ? 

Es handelt sich um eine 
mobile Anlage ! 

 
Ist das 

Gerät / System 
für den Endnutzer 

bestimmt ? 

 
Wird der Einbau 
vom Endnutzer 
vorgenommen ? 

Per Definition Behand-
lung wie ein Gerät  ! 

Flussdiagramm zur EMV-Richtlinie
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nein 

ja 

 
Sind in dem 

Produkt elektrische / 
elektronische Bauteile 

enthalten ? 

ja 

nein 

nein 

ja 

ja 

 

Ist  
das Produkt  

aufgrund seiner Beschaf-
fenheit hinsichtlich der 

EMV unkritisch  
? 

 
Ist die Produktart 

von der EMV-Richtlinie 
ausgeschlossen ? 

Start 

 
Wird die Produktart 

von spezieller Einzel-
richtlinie erfasst ? 


